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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Jahresrückblick 2022: Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Zu Beginn des Jahres 2022 wurde befürchtet, dass die Covid-19-Pandemie auch in
diesem Jahr das politische Geschehen der Schweiz dominieren würde: Mitte Januar
erreichte die Anzahl laborbestätigter täglicher Neuansteckungen mit 48'000 Fällen
bisher kaum denkbare Höhen – im Winter zuvor lagen die maximalen täglichen
Neuansteckungen noch bei 10'500 Fällen. Die seit Anfang 2022 dominante Omikron-
Variante war somit deutlich ansteckender als frühere Varianten – im Gegenzug erwies
sie sich aber auch als weniger gefährlich: Trotz der viermal höheren Fallzahl blieben die
Neuhospitalisierungen von Personen mit Covid-19-Infektionen deutlich unter den
Vorjahreswerten. In der Folge nahm die Dominanz der Pandemie in der Schweizer
Politik und in den Medien fast schlagartig ab, wie auch Abbildung 1 verdeutlicht. Wurde
im Januar 2022 noch immer in 15 Prozent aller Zeitungsartikel über Covid-19
gesprochen, waren es im März noch 4 Prozent. Zwar wurde im Laufe des Jahres das
Covid-19-Gesetz zum fünften Mal geändert und erneut verlängert, über die Frage der
Impfstoff- und der Arzneimittelbeschaffung gestritten und versucht, in verschiedenen
Bereichen Lehren aus den letzten zwei Jahren zu ziehen. Jedoch vermochten weder
diese Diskussionen, die zwischenzeitlich gestiegenen Fallzahlen sowie ein weltweiter
Ausbruch vermehrter Affenpocken-Infektionen das mediale Interesse an der Pandemie
erneut nachhaltig zu steigern. 

Stattdessen erhielten im Gesundheitsbereich wieder andere Themen vermehrte
Aufmerksamkeit, vor allem im Rahmen von Volksabstimmungen und der Umsetzung von
Abstimmungsentscheiden.
Einen direkten Erfolg durch ein direktdemokratisches Instrument erzielte das Komitee
hinter der Volksinitiative «Kinder ohne Tabak». Die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger hiessen diese Initiative am 13. Februar mit 56.7 Prozent gut. Das
Volksbegehren ziel darauf ab, dass Kinder und Jugendliche nicht länger mit
Tabakwerbung in Berührung kommen. Während das Initiativkomitee die Vorlage unter
anderem damit begründete, dass durch das Werbeverbot dem Rauchen bei
Jugendlichen Einhalt geboten werden könne, führten die Gegnerinnen und Gegner die
Wirtschaftsfreiheit an. Zudem befürchtete die Gegnerschaft, dass in Zukunft weitere
Produkte wie Fleisch oder Zucker mit einem vergleichbaren Werbeverbot belegt
werden könnten. Der Bundesrat gab Ende August einen gemäss Medien sehr strikten
Entwurf zur Umsetzung der Initiative in die Vernehmlassung. Während die
Stimmbevölkerung Werbung für Tabakprodukte verbieten wollte, bewilligte das BAG ein
Gesuch der Stadt Basel zur Durchführung von Cannabisstudien; die Städte Bern,
Lausanne, Zürich und Genf lancierten ebenfalls entsprechende Studien. Zudem können
Ärztinnen und Ärzte seit dem 1. August medizinischen Cannabis ohne Bewilligung durch
das BAG verschreiben.

Teilweise erfolgreich waren im Jahr 2022 aber auch die Initiantinnen und Initianten der
Organspende-Initiative. 2021 hatte das Parlament eine Änderung des
Transplantationsgesetzes als indirekten Gegenvorschlag gutgeheissen, woraufhin das
Initiativkomitee die Initiative bedingt zurückgezogen hatte. Im Januar kam das
Referendum gegen die Gesetzesänderung zustande. Mit dem Gesetz beabsichtigten
Bundesrat und Parlament die Einführung einer erweiterten Widerspruchslösung, wobei
die Angehörigen der verstorbenen Person beim Spendeentscheid miteinbezogen
werden müssen. Auch wenn es sich dabei um eine Abschwächung der Initiativforderung
handelte, ging die Änderung dem Referendumskomitee zu weit; es äusserte ethische
und rechtliche Bedenken. Die Stimmbevölkerung nahm die Gesetzesänderung am 15.
Mai allerdings deutlich mit 60.2 Prozent an. Damit gewichtete sie die von den
Befürwortenden hervorgehobene Dringlichkeit, die Spenderquote zu erhöhen und
etwas gegen die langen Wartezeiten auf ein Spenderorgan zu unternehmen, stärker als
die Argumente des Referendumskomitees. In den Wochen vor dem
Abstimmungssonntag wurde die Vorlage vermehrt von den Zeitungen aufgegriffen, wie
Abbildung 1 der APS-Zeitungsanalyse verdeutlicht.

Nach dem deutlichen Ja an der Urne im November 2021 unterbreitete der Bundesrat

BERICHT
DATUM: 31.12.2022
JOËLLE SCHNEUWLY
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dem Parlament im Mai 2022 seine Botschaft zur Umsetzung eines ersten Teils der
Pflegeinitiative. Dieser entspricht dem indirekten Gegenvorschlag, den die Legislative
ursprünglich als Alternative zur Volksinitiative ausgearbeitet hatte. Ohne grosse
Änderungen stimmten die beiden Kammern der Gesetzesrevision zu.

Noch immer stark von der Covid-19-Pandemie geprägt waren die Diskussionen zu den
Spitälern. Da die Überlastung der Spitäler und insbesondere der Intensivstationen
während der Pandemie eine der Hauptsorgen dargestellt hatte, diskutierten die Medien
2022 ausführlich darüber, wie es möglich sei, die Intensivstationen auszubauen. Vier
Standesinitiativen forderten zudem vom Bund eine Entschädigung für die
Ertragsausfälle der Krankenhäuser während der ersten Pandemiewelle, der Nationalrat
gab ihnen indes keine Folge.

Von einer neuen Krise betroffen war die Medikamentenversorgung. Die
Versorgungssicherheit wurde als kritisch erachtet, was die Medien auf den Brexit, die
Opioidkrise in den USA sowie auf den Ukrainekrieg zurückführten. Der Bundesrat gab in
der Folge das Pflichtlager für Opioide frei. Das Parlament hiess überdies verschiedene
Motionen für eine Zulassung von Medizinprodukten nach aussereuropäischen
Regulierungssystemen gut, um so die Medikamentenversorgung auch mittelfristig
sicherzustellen (Mo. 20.3211, Mo. 20.3370). Kein Gehör fand hingegen eine
Standesinitiative aus dem Kanton Aargau zur Sicherung der Landesversorgung mit
essenziellen Wirkstoffen, Medikamenten und medizinischen Produkten, durch
ausreichende Lagerhaltung, Produktion in Europa und durch die Vereinfachung der
Registrierung in der Schweiz.

Im Bereich des Sports war das Jahr 2022 durch mehrere Grossanlässe geprägt, die
nicht nur in sportlicher, sondern auch in politischer Hinsicht für Gesprächsstoff
sorgten. Die Olympischen Winterspiele in Peking Anfang Jahr und die Fussball-
Weltmeisterschaft der Männer in Katar zum Jahresende standen aufgrund von
Menschenrechtsverletzungen an den Austragungsstätten in den Schlagzeilen. Skandale
gab es aber nicht nur in der internationalen Sportwelt, sondern auch hierzulande, wo
Vorwürfe bezüglich Missständen im Synchronschwimmen erhoben wurden und die 1.
Liga-Frauen-Fussballmannschaft des FC Affoltern nach einem Belästigungsskandal
praktisch geschlossen den Rücktritt erklärte. Erfreut zeigten sich die Medien hingegen
über eine Meldung im Vorfeld der Fussball-Europameisterschaft der Frauen, dass die
Erfolgsprämien durch die Credit Suisse und die Gelder für Bilder- und Namensrechte
durch den SFV für die Spielerinnen und Spieler der Nationalmannschaft der Frauen und
Männer künftig gleich hoch ausfallen sollen. Sinnbildlich für den wachsenden
Stellenwert des Frauenfussballs stand ferner eine Erklärung des Nationalrats in der
Wintersession 2022, wonach er die Kandidatur zur Austragung der Fussball-
Europameisterschaft der Frauen 2025 in der Schweiz unterstütze. Trotz dieser
verschiedenen Diskussionen im Sportbereich hielt sich die Berichterstattung dazu
verglichen mit derjenigen zu gesundheitspolitischen Themen in Grenzen (vgl. Abbildung
1). Dies trifft auch auf die Medienaufmerksamkeit für die Sozialhilfe zu, die sich über
das gesamte Jahr hinweg unverändert auf sehr tiefem Niveau bewegte. 1

Im Frühjahr 2022 reichte Benjamin Roduit (mitte, VS) eine Motion ein, die auf die
verstärkte Forschungsförderung zu Endometriose abzielte. So solle der SNF mit einem
entsprechenden Forschungsauftrag betraut werden, wobei auch auf die finanziellen
Auswirkungen der Krankheit auf die Krankenkassen und die Gesellschaft eingegangen
werden soll. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion.
Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession 2023 mit dem Vorstoss. Vor seinen
Ratskolleginnen und -kollegen betonte der Motionär die Bedeutung seines Anliegens.
Bedingt durch ihr Ausmass – eine von zehn Frauen sei von der Krankheit betroffen –
und den mit ihr verbundenen Einschränkungen im täglichen Leben handle es sich bei
der Endometriose um ein öffentliches Gesundheitsproblem. Oftmals werde die
Krankheit aber erst nach vielen Jahren diagnostiziert – einerseits aufgrund
ungenügenden Wissens in der Bevölkerung und bei der Ärzteschaft, andererseits wegen
dem begrenzten Zugang zu Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. Das Parlament
habe sich bereits einige Male dem Thema Endometriose angenommen. Dennoch biete
beispielsweise das Postulat der WBK-SR mit dem Titel «Für eine Strategie zur
Früherkennung von Endometriose» nicht die benötigten Forschungsmittel für eine
entsprechende Studie. Bundesrat Guy Parmelin beteuerte, dass sich Bund und Kantone
dafür engagierten, dass Frauen mit Endometriose die notwendige
Gesundheitsversorgung erhielten. Da die Regierung auf das «bottom-up»-Prinzip setze,
bei welchem Forschende von Schweizer Hochschuleinrichtungen jederzeit einen Antrag

MOTION
DATUM: 20.09.2023
JOËLLE SCHNEUWLY
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für Mittel stellen können, um ihre wissenschaftlichen Projekte zu Endometriose
durchzuführen, und es bereits mehrere solche Projekte gebe, beantrage die
Landesregierung dennoch die Ablehnung der Motion. Mit 106 zu 76 Stimmen (bei 9
Enthaltungen) nahm der Nationalrat den Vorstoss jedoch an. Dabei stimmten die
Fraktionen der SP, GLP und der Grünen geschlossen für den Antrag. Von der Mitte-
Fraktion enthielten sich 7 Mitglieder ihrer Stimme, der Rest sprach sich ebenfalls für
die Motion aus. Gegen den Vorstoss stimmten hingegen die Fraktionen der SVP und der
FDP, wobei sich pro Fraktion je eine Person gegen die Fraktionsmeinung stellte und das
Geschäft befürwortete. Die restlichen beiden Enthaltungen stammten aus den Reihen
der FDP. 
Dass das Thema nicht nur innerhalb des Parlaments zu reden gab, sondern auch in der
Bevölkerung sehr präsent ist, zeigt etwa die Petition «Endometriose – Geben Sie
Betroffenen eine Stimme!» (Pet. 22.2012), welche von 18'672 Personen unterschrieben
wurde, sowie die Petition «Chancengleichheit für eine ganzheitliche sexuelle
Gesundheit von Frauen» (Pet. 21.2035). Letztere war im Rahmen der Frauensession
2021 eingereicht worden. 2

Nachdem der Nationalrat während der Herbstsession 2023 die Motion Roduit (mitte,
VS) mit dem Titel «Endometriose. Schluss mit den medizinischen Irrungen und
Wirrungen» angenommen hatte, befasste sich der Ständerat in der darauffolgenden
Wintersession mit dem Geschäft. WBK-SR-Sprecherin Isabelle Chassot (mitte, FR)
betonte die Relevanz, welche der Endometrioseforschung zukomme. Dennoch
empfehle die Kommission, den Vorstoss abzulehnen. Die Freiburgerin begründete diese
Haltung damit, dass zur Festlegung von Forschungsthemen transparente und
koordinierte Regeln existierten, an denen die ständerätliche WBK festhalten wolle.
Projekte zur Endometriose könnten etwa durch das NFP 83 «Gendermedizin und
-gesundheit» unterstützt werden. Anders sah dies Céline Vara (gp, NE), welche die
Annahme der Motion beantragte. Sie begründete ihren Antrag unter anderem damit,
dass die spezifisch weibliche Krankheit Endometriose nicht in das Thema «Gender»
passe und die Forschungsförderung für Endometriose verglichen mit anderen
Krankheiten gering ausfalle. Weiter verwies sie auf die Petition «Endometriose – Geben
Sie Betroffenen eine Stimme!» (Pet. 22.2012), welche mit über 18'000 Unterschriften
eine breite Unterstützung erfahren hatte. Nichtsdestotrotz lehnte der Ständerat die
Motion mit 23 zu 11 Stimmen (bei 9 Enthaltungen) ab. 3

MOTION
DATUM: 11.12.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

Gesundheitspolitik

Dies soll auch im Hinblick darauf geschehen, die galoppierende Entwicklung der
Gesundheitskosten besser in den Griff zu bekommen. Da auf den Spitalsektor
annähernd 50 Prozent des Gesamtaufwandes für das Gesundheitswesen entfallen,
wurden vor allem hier Alternativen gesucht. Dabei standen die Bestrebungen um den
Ausbau der Spitex-Leistungen im Vordergrund, deren Uneinheitlichkeit und unsichere
Finanzierung Anlass zu zahlreichen Diskussionen gab. Der Nationalrat folgte der
Empfehlung seiner vorberatenden Kommission und sprach sich dafür aus, die Spitex-
Petition des 1. Schweizerischen Spitexkongresses, die u.a. die versicherungsmässige
Gleichstellung von Spitex- und Spitalpatienten fordert, an die mit der Revision der
Krankenversicherung beauftragte Kommission weiterzuleiten. Der Nationalrat überwies
ein Postulat Fischer (cvp, LU; Po. 88.872), welches den Bundesrat ersucht, zu prüfen, ob
nicht über die Invalidenversicherung angemessene Taggelder ausbezahlt werden
könnten, da die spitalexterne Pflege von den Angehörigen grosse materielle Opfer
verlangt. Von frauenpolitischer Seite wurde befürchtet, Spitex werde das traditionelle
Frauenbild weiter zementieren und zu bedenklichen Lücken in der Altersvorsorge
derjenigen Frauen führen, die für die Pflege ihrer Angehörigen einen
Erwerbsunterbruch in Kauf nehmen. Im Rahmen der 10. AHV-Revision gibt es deshalb
auch Stimmen, die vorschlagen, Betreuungsgutschriften nicht nur für die
Kindererziehung, sondern auch für die Betreuung pflegebedürftiger und alter
Angehöriger einzuführen. 4

POSTULAT
DATUM: 17.03.1989
MARIANNE BENTELI
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Der gesundheitliche Zustand der Schweizer Bevölkerung hat ein Niveau erreicht, das
im internationalen Vergleich zu den besten gehört. Dies ist im wesentlichen der sehr
guten Gesundheitsversorgung zu verdanken, wie aus dem Bericht der Schweiz an die
Weltgesundheitsorganisation hervorging, der im Rahmen des WHO-Strategieprogramms
«Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000» erarbeitet wurde. Die durchschnittliche
Lebenserwartung hat in allen europäischen Ländern in den vergangenen Jahren
zugenommen, in der Schweiz zwischen 1970 und 1989 um 4.6 auf 77.8 Jahre, im
europäischen Durchschnitt im gleichen Zeitraum um 1.7 auf 74.9 Jahre. Das von der
WHO für das gesamte Europa festgesetzte Ziel von 75 Jahren bis zum Jahr 2000 ist
somit in der Schweiz bereits erreicht. Im einzelnen gilt dies aber nur für die Frauen mit
81.2 Jahren, bei den Schweizer Männern beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung
74.2 Jahre. Das bei der Studie federführende Bundesamt für Gesundheit (BAG) wies
aber gleichzeitig auf neue Gefahren und weitere Verbesserungsmöglichkeiten hin.
Während – wie übrigens in ganz Westeuropa – in den letzten Jahren die durch Herz-
Kreislauf-Krankheiten bedingten Todesfälle abnahmen, verzeichnete der frühzeitige
Tod durch Lungenkrebs, vor allem bei Frauen, eine markante Zunahme. Sorgen bereitet
dem BAG ebenfalls die hohe Anzahl von Unfallopfern sowie die nach wie vor für Europa
überdurchschnittliche Suizidrate. 5

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 23.03.1992
MARIANNE BENTELI

Seit dem Inkrafttreten der Bestimmungen über den fürsorgerischen Freiheitsentzug
(FFE) im Jahre 1981 flackert immer wieder Kritik an den Modalitäten des FFE auf, dessen
Ausmass heute auf rund 10'000 Fälle pro Jahr geschätzt wird. Gestützt auf eine vom
Nationalfonds mitfinanzierte Studie erhob die Stiftung Pro Mente Sana konkrete
Forderungen, welche in erster Linie eine Ausdehnung der Patientenrechte durch
verbesserte Rekursmöglichkeiten sowie eine Mitsprache bei der Wahl der Therapieform
anstreben. Im Parlament wurde dieses Anliegen von Nationalrätin Caspar-Hutter (sp,
SG) aufgenommen. In einer Motion verlangte sie eine gründliche Überprüfung des FFE
vor allem bei Drogensüchtigen und bei Frauen sowie einen Gesetzesentwurf zur
Stärkung der Patientenrechte, insbesondere einen Rechtsschutz gegenüber
Zwangsbehandlungen. Der Bundesrat verwies darauf, dass der FFE zum
Vormundschaftsrecht gehört, welches im Rahmen der Gesamtrevision des
Familienrechts ohnehin zur Diskussion steht. Auf seinen Antrag wurde die Motion
lediglich als Postulat überwiesen. 6

MOTION
DATUM: 31.12.1993
MARIANNE BENTELI

Kurz nach Inkrafttreten des neuen KVG wurde bekannt, dass die Leistungsverordnung
zum KVG Ultraschalluntersuchungen bei Schwangeren nur mehr in Risikofällen
vorsieht. Dies löste sowohl bei Patientinnen- und Frauenorganisationen wie auch bei
den Fachärzten einen Sturm der Entrüstung aus und veranlasste das zuständige EDI,
noch einmal über die Bücher zu gehen. Die Leistungsverordnung wurde per 15. Mai 1996
– und auf fünf Jahre befristet – dahingehend abgeändert, dass zwei
Ultraschalluntersuchungen pro Schwangerschaft wieder zur Pflichtleistung der Kassen
werden. 7

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 15.02.1996
MARIANNE BENTELI

Ein am Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Basel entstandener
Bericht analysierte den Gesundheitszustand der weiblichen Bevölkerung in der
Schweiz. Die Studie führte die bereits bekannte Tatsache, dass Frauen durchschnittlich
sieben Jahre länger leben als Männer, darauf zurück, dass Frauen umsichtiger mit ihrer
Gesundheit umgehen als Männer: Todesfälle durch Verkehrsunfälle, Selbsttötung, Herz-
und Kreislaufkrankheiten, Lungenkrebs sowie durch übermässigen Alkoholkonsum
bedingte Krankheiten treten bei Frauen weniger auf. Trotz dieser statistischen
Aussagen fühlen sich Frauen offenbar kränker als Männer: Mehr Frauen als Männer
schätzten ihren Gesundheitszustand als eher schlecht ein, wobei sich Frauen aus
tieferen sozialen Schichten gesundheitlich als besonders belastet betrachten. Aus
dieser subjektiven Einschätzung heraus konsumieren sie mehr Schlaftabletten,
Beruhigungs- und Schmerzmittel als Männer. 15.3 Prozent der Frauen, aber nur 9.5
Prozent der Männer gaben an, eine derartige Substanz mindestens einmal täglich
einzunehmen. Frauen konsultieren auch die Gesundheitsdienste öfter. 8

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.03.1996
MARIANNE BENTELI
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Im Auftrag des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann sowie
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) untersuchte ein Forschungsteam die
Zusammenhänge zwischen Geschlecht und Gesundheit in der zweiten Lebenshälfte.
Die befragten Frauen schätzten ihren Gesundheitszustand tendenziell schlechter ein
als die gleichaltrigen Männer. Die Studie untermauerte die bereits bekannte Tatsache,
dass Frauen häufiger zum Arzt gehen, mehr Medikamente konsumieren und weniger
Sport betreiben als Männer; dafür sind sie beim Tabak- und beim Alkoholkonsum
zurückhaltender. Obgleich die Untersuchung zum Schluss kam, dass vor allem die
sozialen Benachteiligungen der Frauen (schlechtere Ausbildung, geringerer
Berufsstatus, niedrigerer Verdienst) den Gesundheitszustand negativ beeinflussen, sind
es gerade die qualifiziertesten Frauen, die am meisten Medizin (vor allem präventiver
Art) in Anspruch nehmen. Die Frauen dürfen im Gesundheitswesen aber nicht allein als
Kostenfaktor wahrgenommen werden. Denn sie sind es auch, die in Laienpflege und
Nachbarschaftshilfe am meisten Gratisarbeit leisten. Nach neueren Schätzungen
können damit jährlich 10 bis 12 Mia Fr. eingespart werden. 9

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 05.11.1997
MARIANNE BENTELI

Ende Juli 2023 gab Swissmedic eine Anpassung der Blutspendekriterien bekannt,
welche von Blutspende SRK Schweiz beantragt worden war. Neu soll anstelle der
sexuellen Orientierung das Risikoverhalten ausschlaggebend dafür sein, ob jemand
Blut spenden darf. Konkret müssen neu nach dem letzten neuen Sexualkontakt vier
Monate verstrichen sein, bevor jemand als Spender oder Spenderin agieren darf. Hat
die respektive der Spendewillige innerhalb der vergangenen vier Monate mit mehr als
zwei Personen sexuellen Kontakt gehabt, beträgt die Wartefrist zwölf Monate. Seit 2017
hatten Männer, die Sex mit Männern haben, nur Blut spenden dürfen, falls sie zuvor
während eines Jahres keine homosexuellen Kontakte gehabt hatten. In der Zeitspanne
zwischen 1985 und 2017 war es ihnen gar vollständig untersagt gewesen, als Spender
aktiv zu sein. Für lesbische und bisexuelle Frauen hatten hingegen zu keinem Zeitpunkt
besondere Einschränkungen oder Vorgaben existiert. Die praktische Umsetzung der
neuen Regelung sei ab November 2023 geplant, so Swissmedic. Die Schweizerische
Ärztezeitung berichtete, dass die Schweiz damit mit anderen europäischen Ländern wie
Deutschland, Finnland, Frankreich und Grossbritannien gleichziehe, welche dieselbe
Regelung bereits eingeführt hätten. Studien aus diesen Ländern hätten seit der
Änderung keinen Anstieg der HIV-Infektionszahlen ergeben. Positiv aufgenommen
wurde der Entscheid vom Dachverband für schwule und bisexuelle Männer, Pink Cross,
der sich für die Gleichberechtigung in diesem Thema eingesetzt hatte. Allerdings
brauche es nun «erst eine Charmeoffensive und einen Vertrauensaufbau» bei
homosexuellen Männern, da ihr «Blut [jahrelang] unerwünscht war». 10

ANDERES
DATUM: 25.07.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

Medikamente

Der Nationalrat überwies ein Postulat Hubmann (sp, ZH), welches den Bundesrat
ersucht, im Rahmen der gesamtschweizerischen Stop-Aids-Kampagne eine Kampagne
speziell für die Zielgruppe der heterosexuellen Männer durchzuführen. Hubmann
begründete dies damit, dass die Neuansteckungen mit dem HI-Virus zwar generell
rückläufig seien, dass sie aber gerade in der heterosexuellen Bevölkerung zugenommen
hätten. Eine Kampagne für Männer sei deshalb angebracht, weil es Situationen gebe, in
denen sich Frauen nicht aktiv schützen könnten, beispielsweise wenn ihnen die Männer
ihre gelegentlichen ausserpartnerschaftlichen Sexualkontakte verschweigen. 11

POSTULAT
DATUM: 10.10.1997
MARIANNE BENTELI

Epidemien

Mitte Juni 2020 standen die Zeichen in Bezug auf die Covid-19-Pandemie auf
Erholung, nachdem der Bundesrat die Massnahmen kurz zuvor stark gelockert, die
ausserordentliche Lage beendet und die besondere Lage ausgerufen hatte. So betonte
etwa die Expertengruppe des Bundes, dass sie für die zweite Jahreshälfte eine Erholung
der Wirtschaft erwarte, sofern «weitere Pandemiewellen mit starken
Eindämmungsmassnahmen ausbleiben». «Anzeichen einer Erholung» gab es auch beim
Aussenhandel, wie der Bundesrat erklärte, zumal die Importe im Mai gegenüber dem
Vormonat um fast 10 Prozent angestiegen waren. Zu den bereits zuvor beschlossenen
Lockerungen entschied der Bundesrat zudem, die Corona-bedingten Beschränkungen
bei der Zulassung von Personen aus Drittstaaten, sowohl von Arbeitskräften, aber auch
von nicht erwerbstätigen Personen, nicht aber für Ferienaufenthalte über 90 Tagen,
aufzuheben. 

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 19.06.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Einen Blick zurück auf die Zeit des Lockdowns nahm zu diesem Zeitpunkt das
Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann vor – es hatte in der
Zwischenzeit die Arbeitsbelastung der Schweizer Bevölkerung während des
Lockdowns untersucht. Dabei habe sich gezeigt, dass Haushalte mit Kindern gegenüber
Haushalten ohne Kinder sowie Frauen gegenüber Männern während des Lockdowns
stärker belastet gewesen seien, insbesondere durch Homeschooling und
Kinderbetreuung während der Schulschliessung. Doch nicht nur in der Schweiz, auch
weltweit hatte die Pandemie grosse Auswirkungen auf die Bevölkerung. Besonders
betroffen davon waren auch die Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, weshalb die
Schweiz dem entsprechenden Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA), das über
fünf Millionen Flüchtlinge in der Region unterstützt, zusätzliche CHF 2 Mio. zukommen
liess. 

Trotz des positiven Ausblicks sah der Bundesrat bereits zu diesem Zeitpunkt aber auch
Massnahmen vor, «um rasch auf einen Wiederanstieg der Fallzahlen reagieren zu
können». Aus diesem Grund entschied er, ab dem 25. Juni 2020 sämtliche Kosten für
Coronatests zu übernehmen. Bis anhin hatten die Krankenversicherungen oder die
Kantone die Kosten übernommen, wodurch für die Testpersonen teilweise Franchisen
und Selbstbehalt angefallen waren. Von den kostenlosen Tests erhoffte sich der
Bundesrat einen Anstieg der Anzahl durchgeführter Tests. Als weitere
Vorsichtsmassnahme gegen einen erneuten Anstieg der Fallzahlen verabschiedete er
die Verordnung über das Proximity-Tracing-System für das Coronavirus, wodurch die
SwissCovid App ab demselben Zeitpunkt schweizweit eingesetzt werden konnte. Ein
zuvor durchgeführter Test der Software hatte keine kritischen oder systemrelevanten
Probleme zu Tage gefördert. Trotz dieser Massnahmen sah sich der Bundesrat jedoch
nicht mehr als Hauptverantwortlicher im Kampf gegen die Pandemie. Vielmehr trügen in
der besonderen Lage die Kantone die «Hauptverantwortung für die Verhinderung und
Bekämpfung eines Wiederanstiegs der Covid-19-Fälle», wie bei einer Besprechung von
Gesundheitsminister Berset und Kantonsvertretenden betont wurde. Letztere setzten
insbesondere auf Schutzkonzepte und Contact Tracing, wobei sie der Bund
koordinierend unterstützte. 

Ende Juni 2020 endete das gesamtschweizerische Aufgebot des Zivilschutzes,
woraufhin diesbezüglich Bilanz gezogen wurde: Seit Mitte Februar 2020 seien von
24'000 Zivilschutzangehörigen fast 300'000 Covid-19-bedingte Diensttage geleistet
worden, insbesondere zur Unterstützung des Gesundheitswesens und vor allem in den
Kantonen Waadt (70'000 Diensttage), Genf (40'000), Zürich (32'000) und Tessin
(12'000). Hervorgehoben wurde der Nutzen der regionalen Verankerung des
Zivilschutzes, was «massgeschneiderte Einsätze» ermöglicht habe. Bereits zuvor hatte
der Bundesrat bekannt gegeben, dass der Bund die Differenz zwischen dem
Erwerbseinkommen und der EO-Entschädigung auch für Angehörige des Zivilschutzes
übernehmen wird – wie es für Angehörige der Armee bereits im Mai entschieden
worden war. Die entsprechenden Kosten von maximal CHF 6 Mio. sollen durch den
bestehenden Kredit für den Zivilschutzeinsatz getragen werden. Ende Juni 2020 endete
auch der Corona-bedingte Assistenzdienst-Einsatz von etwa 6'000 Angehörigen der
Schweizer Armee, die das zivile Gesundheitswesen, die Eidgenössische Zollverwaltung
und die kantonalen Polizeikorps in rund 320'000 Diensttagen unterstützt hatten. 
Noch bis Ende Juli dauerten hingegen die Notlageneinsätze der Zivildienstleistenden,
anschliessend wurden die meisten davon eingestellt. Seit Mitte März 2020 hatten 565
Zivildienstleistende 21'215 Covid-19-bedingte Diensttage geleistet – zusätzlich zu den
ordentlichen 537'271 Zivildienstagen in demselben Zeitraum. 

Eine ganze Reihe von Beschlüssen machte der Bundesrat Anfang Juli 2020 publik. So
erweiterte er etwa zahlreiche Bestimmungen im Bereich der ALV, etwa die Bezugsdauer
für KAE von 12 auf 18 Monate. Zudem verlängerte er den Corona-Erwerbsersatz für
Selbständigerwerbende bis Mitte September 2020 und weitete diesen auf Personen im
Veranstaltungsbereich, die in ihrer eigenen Firma angestellt sind und sich in einer
Härtefallsituation befinden, aus. Denn obwohl die Betriebsschliessungen aufgehoben
wurden, hätten «viele Betriebe ihre Tätigkeit noch nicht oder noch nicht vollständig
aufnehmen können». Solche Covid-19-bedingten Härtefälle befürchtete der Bundesrat
auch in weiteren Bereichen der Wirtschaft, weshalb er dem BAK, dem BLW und dem
SECO Prüfaufträge erteilte, aufgrund derer sie mögliche Kriterien für Härtefälle und
Massnahmen zur Entlastung erarbeiten sollten. 

Unterstützung benötigten in der Zwischenzeit auch die SBB, die aufgrund der
Ertragsausfälle während des Lockdowns einen akuten Liquiditätsengpass zu überwinden
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hatte. Hierfür erhöhte der Bundesrat ihre Limite für ein marktüblich verzinstes
Darlehen beim Bund von CHF 200 Mio. auf CHF 750 Mio., um so ihre
Zahlungsunfähigkeit zu verhindern. Gleichzeitig gab er ein dringliches Bundesgesetz in
Umsetzung einer Motion der KVF-NR (Mo. 20.3151) in die Vernehmlassung, wonach die
Ertragsausfälle des öffentlichen Verkehrs durch eine Deckung des Defizits (regionaler
Personenverkehr), einen einmaligen Pauschalbetrag (Ortsverkehr), durch ein Aussetzen
des Abbaupfads bei den Abgeltungen im alpenquerenden kombinierten Verkehr
(Schienengüterverkehr) oder durch einen Verzicht auf eine Rückzahlung der
Bevorschussung des Bahninfrastrukturfonds (Bahninfrastruktur) über insgesamt CHF
800 Mio. durch den Bund gedeckt werden sollen.
Hilfe zur Überbrückung eines Liquiditätsengpasses benötigten auch die flugnahen
Betriebe, denen der Bundesrat einen Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 600
Mio. zugesprochen hatte. Eine erste Tranche davon gewährte die Regierung der SR
Technics Switzerland AG Anfang Juli nun in Form einer Ausfallbürgschaft von 60 Prozent
auf einem Bankenkredit von CHF 120 Mio. Mitte August entschied der Bundesrat
schliesslich, auch Skyguide mit CHF 400 Mio. zu unterstützen, zumal «ohne
Flugsicherung [...] der Luftverkehr nicht [funktioniert]», wie er in seiner
Medienmitteilung erklärte.

Eine Lösung deutete sich zu diesem Zeitpunkt auch im Streit zwischen Vermieter- und
Mieterschaft wegen den Geschäftsmieten während des Lockdowns an. Diesbezüglich
schickte der Bundesrat das Covid-19-Geschäftsmietegesetz in die Vernehmlassung,
gemäss welchem die Mietenden 40 Prozent und die Vermietenden 60 Prozent der
Geschäftsmieten während der angeordneten Schliessung oder der eingeschränkten
Tätigkeit übernehmen würden. Anfang Oktober legte der Bundesrat auch einen
entsprechenden Monitoringbericht vor, in dem er jedoch «wenig Hinweise für
umfassende und flächendeckende Schwierigkeiten bei den Geschäftsmieten» fand.

Anfang Juli 2020 erliess der Bundesrat auch vorsorglich Massnahmen gegen die
erneute Ausbreitung des Coronavirus, insbesondere eine schweizweite Maskenpflicht
im öffentlichen Verkehr. Als weitere Massnahme verfügte er auch eine Quarantäne für
Einreisende aus bestimmten Regionen. Hingegen wurden Mitte Juli alle Corona-
bedingten Einreisebeschränkungen für zwölf Drittstaaten ausserhalb des EU/EFTA-
Raums und Anfang August die Einreisebeschränkungen für Lebenspartnerinnen und
Lebenspartner aus Drittstaaten ausser Kraft gesetzt. 

Mitte Juli 2020 statteten das EDI und das BAG die «Swiss National COVID-19 Science
Task Force (SN-STF)» mit einem neuen Mandat aus, zumal ihr ursprüngliches Mandat
auf die ausserordentliche Lage ausgerichtet gewesen sei, wie sie in einer
Medienmitteilung erklärten. Ziel des Mandats sei es, «die unabhängige
wissenschaftlichen Beratung seitens des unter der SN-STF aktivierten Expertensystems
zu sichern», wobei die Kommission neu von Martin Ackermann, Experte für
Mikrobiologie an der ETH Zürich und der Eawag, geleitet wurde. 

Wie einschneidend sich die Covid-19-Pandemie auf verschiedene Branchen ausgewirkt
hatte, zeigten im Juli und August veröffentlichte Zahlen, unter anderem zum Anteil
Exporte und Importe. So gingen die Exporte im zweiten Quartal 2020 im Vergleich zum
ersten Quartal 2020 saisonbereinigt um 11.5 Prozent zurück, während etwa die
Hotellerie im ersten Halbjahr 2020 fast 50 Prozent weniger (47.5%) Logiernächte
verzeichnete als in demselben Zeitraum im Vorjahr. Insbesondere die ausländische
Nachfrage war dabei drastisch gesunken (60.1%). Im Juli 2020 lag überdies auch die
Anzahl arbeitsloser Personen um 52.6 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Reduziert
hatte sich im zweiten Quartal auch die tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit pro
erwerbstätige Person gegenüber dem Vorjahr um 9.5 Prozent – im Gastgewerbe gar um
54.1 Prozent. Die schlechte Wirtschaftslage und die dadurch sinkenden
Steuereinnahmen sollten denn auch dazu führen, dass der Bund im Jahr 2020 gemäss
ersten Hochrechnungen ein ordentliches Defizit von CHF 3.1 Mrd. einfahren werde.
Hinzu kamen ausserordentlich verbuchte, Corona-bedingte Ausgaben in der Höhe von
CHF 17.8 Mrd. Dennoch seien die Finanzen der Schweiz «in einer soliden Verfassung»,
betonte der Bundesrat einige Zeit später in einer Medienmitteilung.
Darüber hinaus nahm auch die Zuwanderung in die Schweiz (-5.7%) und die
Auswanderung aus der Schweiz (-14.4%) in diesem Zeitraum stark ab, genauso wie die
Migration in Europa, die durch neue Grenzkontrollen und Reiseverbote erschwert
wurde. Gleichzeitig sank auch die Anzahl Asylgesuche von April bis Juni 2020 verglichen
mit der Vorjahresperiode um fast 60 Prozent. 

Anfang August 2020 berichtete der Bundesrat erstmals über seine Absichten bezüglich
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einer Covid-19-Impfung. Weltweit seien zahlreiche Forschungseinrichtungen mit der
Entwicklung eines Impfstoffes beschäftigt, nun gehe es darum, der Schweiz einen
frühen Zugang zu den Impfstoffen zu sichern. Darum habe man mit Moderna, einem
«führenden Impfstoffkandidaten», dessen Impfstoff auf der mRNA-Technologie beruht,
bereits einen Vertrag über 4.5 Mio. Impfdosen unterschrieben. Man führe überdies
Gespräche mit weiteren Herstellenden. Einige Tage später gab die Regierung überdies
bekannt, sich auch «prioritären Zugang zu den ersten 200'000 Dosen» eines Covid-19-
Medikaments der Schweizer Firma Molecular Partners gesichert und weitere 3 Mio.
Dosen vorbestellt zu haben. Daneben beteiligte sich der Bundesrat aber auch mit CHF
20 Mio. an der Initiative COVAX, die sich «für eine globale Lösung für eine gerechte
Verteilung künftiger Covid-19-Impfstoffe» einsetzt. Und noch an einer weiteren
internationalen Aktion nahm die Schweiz teil, nämlich an der von der
Weltzollorganisation koordinierten Operation «STOP» zur Bekämpfung des Handels von
illegalen Medikamenten und Medizinprodukten. In deren Rahmen kontrollierten EZV
und Swissmedic 132 Tonnen oder 34.2 Mio. medizinische Gesichtsmasken. Von den 29
kontrollierten Sendungen enthielten 10 «nachweisbar nicht konforme» Masken, was zur
Eröffnung von fünf Verwaltungsverfahren führte. 
Entwarnung gab es hingegen bezüglich Schutzmasken der Armeeapotheke, die im Juli
2020 wegen möglichen Pilzbefalls zurückgerufen worden waren: Zwei unabhängige
Analysen hätten die «gesundheitlichen Risiken durch das Tragen der betroffenen
Schutzmasken als unwahrscheinlich» eingestuft – die entsprechenden Grenzwerte
seien deutlich unterschritten worden, gab der Bundesrat bekannt.

Mitte August 2020 stellte der Bundesrat eine Lockerung bei den Grossanlässen in den
Bereichen Sport, Kultur oder Religion mit über 1000 Besuchenden in Aussicht, die
schweizweit seit dem 28. Februar 2020 verboten gewesen waren: Ab Oktober 2020
sollten diese wieder möglich werden, jedoch nur mit kantonaler Bewilligung und unter
strengen Schutzmassnahmen wie Schutzkonzepten, Regelung der Personenströme
sowie teilweise Sitzplatzpflicht, Maskenpflicht und Kapazitätsbegrenzungen. 

Ebenfalls Mitte August 2020 präsentierte der Bundesrat die Botschaft zum
sogenannten Covid-19-Gesetz. Seit März 2020 hatte sich der Bundesrat in seinen
Handlungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auf das Epidemiengesetz gestützt –
dieses stellte ihm eine breite Palette an Handlungsmöglichkeiten für den
Gesundheitsschutz zur Verfügung, solange die Pandemie andauerte. Sämtliche
Massnahmen zur Abschwächung der Effekte der Pandemie auf die Gesellschaft und die
Wirtschaft basierten hingegen nicht auf dem Epidemiengesetz, sondern auf Art. 185
Abs. 3 der Bundesverfassung. Gemäss dieser kann der Bundesrat bei «schweren
Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit»
mithilfe von dringlichen Verordnungen weitreichende Massnahmen erlassen – jedoch
nur zeitlich befristet. Nach 6 Monaten treten diese Verordnungen ausser Kraft, wenn in
der Zwischenzeit nicht eine ordentliche gesetzliche Grundlage dafür geschaffen
worden ist. Diese gesetzliche Grundlage stellte nun das Covid-19-Gesetz dar, welches
das Parlament in der Herbstsession 2020 beraten und – so die Hoffnung des
Bundesrates – dringlich in Kraft setzen sollte, um so einen lückenlosen Übergang zu
ermöglichen.

Noch bevor diese gesetzliche Grundlage geschaffen werden konnte, drohten jedoch
verschiedene Verordnungen auszulaufen. So verlängerte der Bundesrat Ende August
respektive Ende September 2020 unter anderem die vereinfachte Abrechnung bei der
ALV, die vorübergehenden Schutzmassnahmen im Asylbereich sowie den
Rechtsstillstand in der Reisebürobranche, da sich die Situation für die Reisebüros noch
nicht stabilisiert habe. Zudem verlängerte die Regierung die Verordnung «Justiz und
Verfahrensrecht», welche das Parlament zuvor durch Aufnahme der entsprechenden
Regelungen ins Covid-19-Gesetz gutgeheissen hatte. Damit sollten einzelne
Massnahmen zur Aufrechterhaltung des Justizbetriebs weitergeführt werden, etwa der
Einsatz von Videokonferenzen. Nicht verlängert wurden hingegen die Ausnahmen im
Strassenverkehr, wonach unter anderem Personen mit abgelaufenem Führerausweis auf
Probe weiterhin Fahrzeuge führen können sollten. Diese lief Ende September 2020 aus.
Auch die vorübergehenden Massnahmen zur Verhinderung von Corona-bedingten
Konkursen (Covid-19-Verordnung «Insolvenzrecht»), blieb nur bis Mitte Oktober 2020
in Kraft. Stattdessen zog der Bundesrat die Inkraftsetzung der Verlängerung der
provisorischen Nachlassstundung von vier auf acht Monate, welche das Parlament im
Rahmen der Aktienrechtsrevision bereits im Juni 2020 beschlossen hatte, vor.

Ende September 2020 schuf der Bundesrat die Covid-19-Verordnung
«Stimmrechtsbescheinigung» und legte damit fest, dass Unterschriftenlisten für

01.01.65 - 01.01.24 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



fakultative Referenden zeitlich befristet auch ohne Stimmrechtsbescheinigung bei der
Bundeskanzlei eingereicht werden können. Bereits zuvor hatte das Parlament die
Grundlage für eine solche Regelung im Rahmen des Covid-19-Gesetzes geschaffen.
Damit wollte man den erschwerten Bedingungen zur Unterschriftensammlung aufgrund
der Pandemie begegnen. Nicht vorgesehen war eine solche Regelung hingegen für
Initiativen. 

Ein erstes Zulassungsgesuch für einen Covid-19-Impfstoff ging schliesslich Anfang
Oktober 2020 von der Firma AstraZeneca ein, obwohl dessen Entwicklung noch nicht
abgeschlossen war. Swissmedic gab bekannt, den Impfstoff in einem rollenden
Verfahren prüfen zu wollen, bei dem die Daten der Laborstudien während der
Durchführung der klinischen Studien geprüft werden. Kurz darauf schloss der
Bundesrat auch einen Vertrag zur Impfstofflieferung mit AstraZeneca ab: Zusätzlich zu
den bei Moderna bestellten 4.5 Mio. Impfdosen sollte AstraZeneca 5.3 Mio. Impfdosen
liefern. Anders als der mRNA-basierte Moderna-Impfstoff setze AstraZeneca auf einen
vektorbasierten Impfstoff. Man verfolge eine diversifizierte Strategie der
Impfstoffbeschaffung, begründete der Bundesrat diese Auswahl. Wenige Tage später
reichte Pfizer-BioNTech ebenfalls ein Zulassungsgesuch für einen mRNA-basierten
Impfstoff ein. Dieses sollte in der Folge ebenfalls in einem rollenden Verfahren geprüft
werden. 12

Medizinische Forschung

Durch die Gentechnologie, wie sie heute in der Schweiz angewendet wird, fühlen sich
laut einer Umfrage 43 Prozent der Frauen bedroht; bei den Männern ist dies nur bei 34
Prozent der Fall. Eine weitere Umfrage zeigte, dass ein Unterschied zwischen
Deutschschweiz und Romandie besteht: 43 Prozent der befragten Deutschschweizer
und Deutschschweizerinnen sind sehr skeptisch gegenüber den Anwendungen der
Gentechnologie. Demgegenüber antworteten 51 Prozent der befragten Personen in der
Westschweiz, sie trauten den Wissenschaftern in Genfragen genügend
Eigenverantwortung zu. 13

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 06.04.1991
MARIANNE BENTELI

Gleich zu Beginn der Detailbehandlung beantragte der Basler Vertreter der
Chemieindustrie, Randegger (fdp) im Einklang mit dem Ständerat, neben der Samen-
auch die Eispende zuzulassen, namentlich für Frauen, die in einer In-vitro-
Fertilisations-Behandlung (IVF) stehen, da dabei pro Zyklus oft mehr Eizellen produziert
werden, als der Frau eingepflanzt werden können. Als Begründung wurde die
Gleichstellung der Geschlechter ins Feld geführt. Die Frage einer möglichen
Diskriminierung der weiblichen Bevölkerung wurde für einmal mit parteipolitisch
umgekehrten Vorzeichen geführt. Bürgerliche Abgeordnete setzten sich für die
Eispende ein, da eine ungleiche Behandlung für die betroffenen Frauen unverständlich
wäre. Vertreterinnen der SP und CVP betonten demgegenüber, hier komme eine
Gleichstellungstheorie aus rein biologischer Sicht zum Ausdruck, was dem Wesen der
Mutterschaft widerspreche, da bei einer Eispende zwei Frauen Anteil am Entstehen
eines Kindes hätten; es gehe nicht an, das materiell begründete Interesse der
experimentellen Forschung an weiblichen Eizellen hier gewissermassen zu legitimieren.
Bundesrat Koller betonte, dass der eigentliche Grund für das beantragte Verbot der
Eizellenspende das Kindeswohl sei. Das ethische Problem der Zweiheit der genetischen
und der biologischen Mutter, welches einen so entstandenen Menschen psychisch
schwer belasten könnte, werde bei einem Verbot zugunsten des Kindes gelöst; mit
einer Diskriminierung der Frau habe dies nichts zu tun. Mit 102 zu 8 Stimmen folgte das
Plenum der Kommissionsmehrheit und dem Bundesrat und lehnte damit die Eispende
ab.

Eine weitere Differenz schuf der Nationalrat bei der Präimplantationsdiagnostik (PID).
Eine Minderheit um Egerszegi (fdp, AG) meinte zwar, es sei nicht einzusehen, weshalb
die PID verboten, die pränatale Diagnostik aber erlaubt sei. Der Rat zeigte sich aber der
gegenteiligen Begründung von Weber (sp, AG) zugänglicher, welche die Meinung vertrat,
die PID stelle ein Einfallstor zur Eugenik dar, weshalb diese Methode unabsehbare
gesamtgesellschaftliche Folgen habe. Sie wurde unterstützt von Grossenbacher (cvp,
SO), die darauf hinwies, dass sich auch die Behindertenorganisationen dagegen
ausgesprochen hätten; man dürfe nicht eine Grenze zwischen lebenswertem und
-unwertem Leben ziehen. Auch Justizminister Koller verteidigte das Verbot, da das
Leben im Reagenzglas äusserst verletzlich und damit besonders schutzbedürftig sei. Bei

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.06.1998
MARIANNE BENTELI
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der Pränataldiagnostik fälle die Frau einen ganzheitlichen Entscheid, der auch
zugunsten des Lebens ausfallen könne; bei der Präimplantationsdiagnostik befürchte er
dagegen eine Automatik, nach der defektes Leben einfach vernichtet werde. Mit 72 zu
63 Stimmen wurde die Präimplantationsdiagnostik verworfen.

Widmer (sp, LU) forderte mit einer weiteren Minderheit die gesetzliche Verankerung
eines Forschungsverbotes an menschlichen Embryonen. Er anerkannte, dass dieses
Verbot aufgrund des Verfassungsartikels bereits besteht, wollte aber eine explizite
Erwähnung im Gesetz, weil neuerdings zwischen therapeutischer und nicht
therapeutischer Forschung unterschieden werde. Die Sprecherin der Mehrheit meinte,
mit dem Verbot der Keimbahntherapie sei bereits auf Verfassungsstufe ein Riegel
geschoben, musste aber zugeben, dass die Abgrenzung zwischen erlaubter und
unzulässiger Forschung schwierig werden könnte. Bundesrat Koller verwies darauf, dass
neben den Eingriffen in die menschliche Keimbahn auch das Klonen sowie die
Chimären- und Hybridenbildung ohnehin verboten und Missbräuche damit
auszuschliessen seien. Der Antrag wurde mit 69 zu 57 Stimmen knapp abgelehnt.

Weitere Elemente der Vorlage (Verbot der Embryonenspende, der Leihmutterschaft
und der Herstellung von Embryonen zu Forschungszwecken sowie Zulassung von
Konkubinatspaaren zur Samenspende Dritter) gaben, wie schon im Ständerat, kaum
Anlass zu Diskussionen. 14

Sozialhilfe

Im November liess der Bundesrat den Räten seine Botschaft zur Änderung des
Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger zugehen.
Diese Anpassung war im Anschluss an die Revision von Art. 4 Abs. 2 der
Bundesverfassung («Gleiche Rechte für Mann und Frau») notwendig geworden. Dieses
Ziel war in der im September 1988 eingeleiteten Vernehmlassung unbestritten gewesen.
Allerdings hatten sich vor allem die Zuwandererkantone gegen den Übergang zum
reinen Wohnsitzprinzip gewehrt. Diesen Bedenken trug der Bundesrat Rechnung,
indem er eine zweijährige heimatliche Rückerstattungspflicht vorschlug. Einige Kantone
hatten auch auf die Problematik bei Sucht- und Aidskranken hingewiesen, worauf der
Bundesrat die Bestimmung einfügte, dass für die Unterstützung Bedürftiger ohne
Unterstützungswohnsitz künftig die Kompetenz zu weitergehenden Hilfeleistungen
beim Aufenthaltskanton liegen solle. 15

ANDERES
DATUM: 22.11.1989
MARIANNE BENTELI

Die Förderung preisgünstigen Wohnungsbaus war denn auch ein zentrales Anliegen der
CVP, die im Sommer ein Positionspapier zur «Armut im Wohlstand» veröffentlichte.
Sie verlangte zudem, der Bund solle sein Engagement bei den Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV ausbauen, damit die Kantone die dadurch freiwerdenden Mittel zur
Existenzsicherung derjeniger Menschen einsetzen könnten, die keinen Anspruch auf
Ergänzungsleistungen haben, wie ausgesteuerte Arbeitslose oder Alleinerziehende. Die
CVP fand auch die Einführung eines garantierten Mindesteinkommens (GME)
prüfenswert. Da die Armut in der Schweiz primär die Frauen betrifft, erachtete sie die
Durchsetzung der Lohngleichheit als vordringliches Postulat. 16

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 10.08.1990
MARIANNE BENTELI

Primär aus Gründen der Gleichstellung der Geschlechter war eine Revision des
Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger  notwendig
geworden. Unbestritten waren in beiden Räten die Einführung eines eigenen
Unterstützungswohnsitzes für die Ehefrau und die Anpassungen der Bestimmungen für
die Begründung eines eigenen Unterstützungswohnsitzes durch Unmündige. Zu reden
gab vor allem im Nationalrat der Umstand, dass der Bundesrat auf Wunsch der Kantone
wieder vom reinen Wohnsitzprinzip abgekommen war und an einer zweijährigen
Rückerstattungspflicht durch den Heimatkanton festhielt. Mit geringfügigen
Anderungen stimmten die Räte schliesslich dem Vorschlag des Bundesrates zu, doch
überwies der Nationalrat gleichzeitig zwei Postulate, die weitere Abklärungen im
Hinblick auf die Einführung des alleinigen Wohnsitzprinzips und einen besseren Schutz
der Fahrenden verlangen. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.1990
MARIANNE BENTELI
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Durchschnittlich leben in der Schweiz rund 15 Prozent der Bevölkerung unter der
Armutsgrenze. Eine neue kantonale Studie aus dem Wallis bestätigte die bereits aus
anderen Untersuchungen bekannten Zahlen. Auffallend war dabei, dass besonders
junge Erwachsene unter 30 Jahren vom Problem der Armut betroffen sind: Unter
Ausschluss der Minderjährigen und der Studenten machten sie 28 Prozent jener aus,
die aufgrund der angewendeten Kriterien als arm zu gelten haben. Armutsgefährdet
sind aber auch Rentner (16.4%) und insbesondere die Frauen, die zweieinhalbmal
zahlreicher in Armut leben als die Männer. Zwei Drittel der Armen sind ledig,
geschieden oder verwitwet. 18

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 26.06.1991
MARIANNE BENTELI

Als direkte Folge des Opferhilfegesetzes, welches bestimmt, dass Opfer von
Sexualdelikten Anrecht auf Einvernahme und Urteil durch eine Person des gleichen
Geschlechts haben, wurde auf den 1.1.1993 erstmals eine Frau in die Militärjustiz
gewählt. 19

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.12.1992
MARIANNE BENTELI

Anlässlich seines traditionellen Medienspaziergangs auf die Petersinsel sprach sich
Bundesrat Couchepin für Steuergutschriften zu Gunsten jener Menschen aus, die trotz
Arbeit weniger als das Existenzminimum verdienen (Working poor). Er berief sich dabei
auf eine Studie, welche im Auftrag des EVD von der Universität Bern erstellt worden
war. Die Autoren der Studie hatten ein Modell mit einem staatlich fixierten Mindestlohn
und zwei Modelle mit Steuergutschriften für erwerbstätige Familien auf ihre
Praktikabilität und Effizienz hin untersucht. Dabei waren sie zum Schluss gekommen,
dass Mindestlöhne die Wirtschaft mit 1,7 Mia Fr. Mehrkosten extrem belasten, die Zahl
der Working Poor aber nur unwesentlich verringern würden. Mit Steuergutschriften, die
zu Steuerausfällen von rund 360 Mio führen würden, könnte hingegen die Anzahl der
unter der Armutsgrenze lebenden Familien (zumindest theoretisch) auf Null gesenkt
werden. Eine Finanzierung durch allgemeine Steuern, die progressiv erhoben werden,
wäre auch sozialer als höhere Mindestlöhne, die über höhere Preise zumindest
teilweise an die Betroffenen überwälzt würden. Couchepin erachtete die Studie als
Beitrag zur laufenden Working-Poor-Diskussion. Konkrete Schritte, wie dem Modell
politisch zum Durchbruch verholfen werden könnte, wollte er aber keine nennen. (Zum
Steuerpaket für Familien siehe hier) 20

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 04.07.2002
MARIANNE BENTELI

Eine von der SKOS in Auftrag gegebene Studie zeigte, dass ein Zusatzeinkommen nicht
immer lohnend ist. Steigern Familienhaushalte ihre Erwerbstätigkeit oder teilen Paare
die Erwerbsarbeit unter sich auf, hat dies (negative) Auswirkungen bei den Ausgaben für
Steuern und Kinderbetreuung, bei der Verbilligung der Krankenkassenprämien und bei
anderen Sozialtransfers. Laut der Studie ist der Anreiz für einen Zusatzverdienst nicht
nur nach Familientyp (Paarhaushalt, Einelternhaushalt, Ehe, Konkubinat), sehr
unterschiedlich. Erheblich sind die Unterschiede auch je nach Wohnort (verglichen
wurden die Kantonshauptstädte Zürich, Lausanne und Bellinzona). Generell zeigte sich,
dass sich die Aufteilung der Erwerbsarbeit meist nicht lohnt: das Alleinverdienermodell
bleibt nach wie vor das finanziell günstigste. 21

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.01.2005
MARIANNE BENTELI

Eine Motion der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates forderte,
dass Unterstützungsleistungen aus öffentlichen Mitteln, die anstelle des
Erwerbseinkommens ausgerichtet werden (insbesondere Sozialhilfeleistungen), im
Sinne der steuerlichen und wirtschaftlichen Gleichbehandlung gänzlich der
Einkommenssteuer unterstellt werden und gleichzeitig das Existenzminimum steuerlich
entlastet wird. Sowohl der Bundesrat als auch die Kommission empfahlen die Motion
zur Annahme und der Ständerat folgte diesen Empfehlungen. 22

MOTION
DATUM: 31.05.2010
LUZIUS MEYER
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Sport

Im Juni und Anfang Juli 2019 wurde in Frankreich die Frauenfussball-
Weltmeisterschaft ausgetragen. Obwohl die Schweiz die Qualifikation für das Turnier
nicht geschafft hatte, war hierzulande im selben Monat wie der Frauenstreik auch die
Geschlechtergleichberechtigung im Fussball ein Thema, das von den Medien
aufgegriffen wurde. 
So lancierte beispielsweise Sarah Akanji (ZH, sp), Zürcher Kantonsrätin und Fussballerin,
zusammen mit Mattea Meyer (sp, ZH) und Cédric Wermuth (sp, AG) eine Petition, mit
der sie beim SRF erwirken wollte, dass alle Spiele dieser Frauenfussball-
Weltmeisterschaft mindestens online live gestreamt und die Endrunde live im
Fernsehen gezeigt werden. Beim SRF stiessen diese Forderungen jedoch auf wenig
Verständnis. Das Programm werde unabhängig von politischen Interessen
zusammengestellt. Gegenüber den Medien zeigte sich Akanji enttäuscht, da durch den
Livestream ein neues Publikum hätte erreicht werden können. Denn gerade die
Öffentlichkeit und Sichtbarkeit – wie zum Beispiel die Ausstellung der FIFA zum
Frauenfussball – seien eminent wichtig, um zu zeigen, dass Frauen und Männer «gleich
viel wert sind». 
Auch die Lohnunterschiede zwischen Fussballerinnen und Fussballern wurde in den
Medien diskutiert. Während der deutsche Sportökonom Frank Daumann die
Differenzen mit dem Angebot-Nachfrage-Prinzip rechtfertigte, forderten
Fussballerinnen den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit. Neben den
Gehaltsdifferenzen zwischen den Geschlechtern zeigten sich zum Zeitpunkt der WM
ebenfalls Unterschiede bezüglich Bezahlung zwischen den verschiedenen Frauenteams:
Schweizweit waren 2018 lediglich zwei Spielerinnen vom Servette FC als Profis
registriert. 16 der 25 Nationalspielerinnen spielten 2019 im Ausland, wo das Gehalt und
die Bedingungen als besser gelten. 
In der Zwischenzeit stiess die Frauenfussball-Weltmeisterschaft weltweit auf so grosses
Interesse wie noch nie zuvor. Über eine Milliarde Zuschauerinnen und Zuschauer
verfolgte den Anlass über das Fernsehen und auch in der Schweiz war die
Berichterstattung über die Veranstaltung beachtlich. Verschiedene Zeitungen befassten
sich mit dem Frauenfussball-Boom und erklärten, die Schweizer Fussballvereine
müssten nun aufpassen, dass sie bezüglich weiblicher Teams den Anschluss an die
Clubs anderer Länder nicht verlören. 23

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.06.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Sommersession 2021 behandelte der Nationalrat eine Motion Bulliard-Marbach
(mitte, FR), welche die Einführung eines pauschalen Steuerabzugs für
Freiwilligenarbeit zugunsten gemeinnütziger juristischer Personen im Sportbereich
bei der direkten Bundessteuer forderte. Auch auf kantonaler Ebene sah die Motionärin
durch eine entsprechende Regelung im StHG einen Steuerabzug vor. Bulliard
beabsichtigte mit ihrem Vorstoss, das freiwillige Engagement im Sport zu stärken. Denn
dieses sei essenziell für das reibungslose Funktionieren von Sportvereinen, in welchen
immerhin 1.3 Mio. Schweizerinnen und Schweizer Mitglieder seien. Bereits heute sei es
möglich, eine in Form von Geld oder anderen Vermögenswerten entrichtete Spende bis
zu einem Höchstbetrag von 20 Prozent des Jahreseinkommens von den Steuern
abzuziehen. Freiwilligenarbeit könne in diesem Kontext als Naturalleistung angesehen
werden, da Zeit gespendet werde. Aus diesem Grund sollte der entsprechende Artikel
zum Steuerabzug auf Spenden auf die Freiwilligenarbeit im Sportbereich ausgeweitet
werden. Finanzminister Maurer betonte den hohen Stellenwert, welcher er dem Sport
und der damit verbundenen Freiwilligenarbeit beimesse. Dennoch sei es nicht möglich,
für alle gesellschaftlichen Probleme in der Steuergesetzgebung eine Lösung zu finden.
Die Schweiz sei auf das Engagement und die Übernahme von Verantwortung, die
gewisse Personen leisteten, angewiesen. Dies treffe neben dem Sport aber auch auf
andere Bereiche wie die Jugend- oder Altersarbeit zu. Weiter verwies Maurer auf
bereits bestehende Unterstützungsmöglichkeiten für die Vereine, wie das
Sportförderprogramm «Jugend und Sport» sowie die Erhöhung der
Mehrwertsteuergrenze für Sportveranstaltungen und -vereine. Daher beantragte er, die
Motion abzulehnen. Sein Antrag blieb allerdings erfolglos. Mit 96 zu 81 Stimmen (bei 9
Enthaltungen) nahm die grosse Kammer das Geschäft an. Dabei stimmte in erster Linie
das bürgerliche Lager für die Motion, während sich die Fraktionen der SP, GLP und
Grünen praktisch geschlossen gegen das Anliegen aussprachen. 24

MOTION
DATUM: 31.05.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

01.01.65 - 01.01.24 13ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Der Ständerat setzte sich in der Wintersession 2021 mit der Forderung von
Nationalrätin Christine Bulliard-Marbach (mitte, FR) auseinander, wonach
Freiwilligenarbeit im Sport durch Steuerabzüge gefördert werden soll.
Kommissionssprecher Pirmin Bischof (mitte, SO) legte die Gründe dar, weshalb die
WBK-SR das Geschäft zur Ablehnung empfahl. Dazu zählten die Verletzung des Prinzips
der Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, das Entstehen erheblicher
Mitnahmeeffekte und das Schaffen einer neuen rechtlichen Ungleichbehandlung für
unterschiedliche Freiwilligentätigkeiten. Finanzminister Ueli Maurer sprach von einer
«recht grossen Unschärfe» des Wortlauts der Motion und warf die Frage auf, wie denn
die Freiwilligenarbeit in Bereichen wie der Alters- oder Behindertenbetreuung
gehandhabt werden müsse. Zudem sei Freiwilligenarbeit nicht nur mit Aufwand
verbunden, «es kommt auch etwas zurück» – etwa ein neuer Freundeskreis. Daher
empfehle der Bundesrat den Vorstoss zur Ablehnung, auch wenn das Anliegen
sympathisch erscheine. Stillschweigend folgte der Ständerat den beiden Rednern. 25

MOTION
DATUM: 07.12.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Kurz vor der Frauenfussball-Europameisterschaft 2022 in England wurde bekannt
gegeben, dass die Credit Suisse als Hauptsponsorin des SFV die Erfolgsprämien der
Frauen auf das Level der Männer anhebt. Unter Erfolgsprämien werden Boni
verstanden, die etwa bei einer Qualifikation für eine EM oder WM sowie beim
Überstehen der Gruppenphase an einem solchen Grossanlass ausgezahlt werden.
Trotzdem erhielten die Schweizer Fussballerinnen insgesamt immer noch nicht gleich
viel Geld wie ihre männlichen Kollegen, hielt die Aargauer Zeitung fest. Grund dafür sei,
dass neben den Prämien von Sponsoren auch Gelder für die Bilder- und Namensrechte
durch den SFV vergeben würden und die Teilnehmerländer von Endrunden von der FIFA
und der UEFA ebenfalls Gelder bekämen. Während die Summe Ersterer zwischen den
Geschlechtern künftig identisch sein soll, gebe es bezüglich Ausschüttungen Letzterer
immer noch grosse Unterschiede. So erhielten die Nationalteams der Männer an der EM
2021 von der UEFA insgesamt CHF Mio. 221, für die Frauen-EM 2022 waren indes
lediglich CHF Mio. 16 vorgesehen. Dominique Blanc, SFV-Präsident, verkündete
anlässlich der abgehaltenen Medienkonferenz, dass man sich gegenüber der UEFA und
der FIFA für mehr Geld für den Frauenfussball stark machen werden. «Equal Pay» sei
für die Schweiz gegenwärtig jedoch nicht realistisch, so Tatjana Haenni, die
Frauenfussball-Direktorin. 26

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.06.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Im September 2023 befasste sich der Nationalrat mit einem Postulat Trede (gp, BE),
welches den Titel «Fifa ohne Steuerprivilegien» trägt. Der Bundesrat solle die
notwendigen gesetzlichen Anpassungen vorlegen, inwiefern Vereine wie die Fifa, die
den Anforderungen für die Anerkennung als «gemeinnütziger Verein» nicht mehr
entsprächen, bei der Besteuerung wie gewinnorientierte Unternehmen behandelt
werden könnten. Finanzministerin Karin Keller-Sutter empfahl den Vorstoss im Namen
des Bundesrats zur Ablehnung. Sie begründete diese Haltung mit dem
verfassungsrechtlichen Grundsatz der Rechtsgleichheit. 
Der Nationalrat lehnte das Geschäft mit 101 zu 76 Stimmen (bei 12 Enthaltungen) ab.
Während die Fraktionen der Grünen und der SP geschlossen für das Postulat stimmten,
zeigte sich die GLP gespalten. Die bürgerlichen Fraktionen sprachen sich einstimmig
(SVP), mit Enthaltungen (FDP) und grossmehrheitlich (Mitte) gegen den Vorstoss aus. 27

POSTULAT
DATUM: 19.09.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

1) APS-Zeitungsanalyse 2022 – Gesundheit, Sozialhilfe, Sport
2) AB NR, 2023, S. 1815 f.
3) AB SR, 2023, S. 1126 ff.
4) AB NR, 1989, S. 2131 f.; AB NR, 1989, S. 600 f.; AS, 1989, S. 1236 f.; Die Volkswirtschaft, 63/1990, Nr. 3, S. 10 ff. und 16 ff.;
Fetz / Freivogel / Grossenbacher (1988). Strukturwandel der Gesellschaft und Veränderung der Frauenrolle.; Gesch.ber.
1989, S. 130 f.; Statistik über die Krankenversicherung: Einnahmen, Ausgaben und Krankenpflegekosten 1966-1987, 1988.; TW,
12.8.89; Bund, 26.8.89.; Traktandum Magazin, 1989, Nr. 2, S. 49 ff.; ZAK, 1989, S. 296 f.
5) BAG-Bulletin, 23.3.92; Presse vom 25.3.92; NZZ, 26.3.92; NQ, 26.5.92. Presse vom 24.4.92.
6) Amtl. Bull. NR, 1993, S. 567 f.; Suisse, 29.1.93; NZZ, 9.10.93., NZZ, 27.7.93; LNN, 22.12.93
7) Presse vom 15.2., 16.2., 12.3. und 27.4.96., Amtl. Bull. NR, 1996, S. 186 f., Amtl. Bull. StR, 1996, S. 389 f., Amtl. Bull. NR, 1996,
S. 1200 f.
8) Kurzbericht Daten für Taten, Bern (Nationalfonds) 1996; "Women's Health Profile Switzerland (1996)."; C. Meier,
"Annäherungen an die Definition eines frauengerechten Gesundheitsbegriffs", E. Zemp Stutz, "Eine
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12) Medienmitteilung ASTRA vom 10.9.20 (Strassenverkehr); Medienmitteilung BABS vom 30.6.20 (Zivilschutz);
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(Geschäftsmieten); Medienmitteilung BR vom 1.7.20 (Härtefälle); Medienmitteilung BR vom 1.7.20 (Massnahmen);
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